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203308
Änderungstarifvertrag Nr. 5

vom 30. Mai 2011
zum

Tarifvertrag
über die betriebliche Altersversorgung

der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes

(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV)
RdErl. d. Finanzministeriums – B 6119 – 1 –IV 

v. 25. 8. 2011 

Den nachstehenden Änderungstarifvertrag Nr. 5, durch 
den der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversor-
gung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarif-
vertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002 (be-
kannt gegeben im Abschnitt A des Gem. RdErl. d. Fi-
nanzministeriums u. d. Innenministeriums vom 
27. 3. 2002 SMBl. NRW. 203308) geändert worden ist, 
gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 5
vom 30. Mai 2011

zum
Tarifvertrag

über die betriebliche Altersversorgung
der Beschäftigten

des öffentlichen Dienstes
(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV)

vom 1. März 2002

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und*)

….…..

andererseits

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
- Bundesvorstand -,
diese zugleich handelnd für
- Gewerkschaft der Polizei,
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit der dbb tarifunion.

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Änderung des ATV

Der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002, zuletzt ge-
ändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 
22. Juni 2007, wird wie folgt geändert:

1.
§ 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 2 werden nach den Wörtern „36 Kalendermo-
nate berücksichtigt“ das Semikolon und die Wörter 
„Zeiten nach § 6 Abs. 1 MuSchG werden den Zeiten 
nach Satz 1 gleichgestellt“ gestrichen.

b)  Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 als Un-
terabsatz angefügt:

  „4Für die Zeit, in der das Arbeitsverhältnis wegen der 
Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG 
ruht, werden die Versorgungspunkte berücksichtigt, die 
sich ergeben würden, wenn in dieser Zeit das fi ktive 

Entgelt nach § 21 TVöD/§ 21 TV-L bzw. entsprechen-
den tarifvertraglichen Regelungen gezahlt worden wäre. 
5Diese Zeiten werden als Umlage-/Beitragsmonate für 
die Erfüllung der Wartezeiten berücksichtigt.“  

2.
Dem § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Für einen Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/
Witwer gelten als Heirat auch die Begründung einer Le-
benspartnerschaft, als Ehe auch eine Lebenspartner-
schaft, als Witwe und Witwer auch ein/e überlebende/r 
Lebenspartner/in und als Ehegatte auch ein/e Le-
benspartner/in jeweils im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes.“

3.
§ 13 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer 
sowie Lebenspartner/innen im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes erlischt im Übrigen mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Witwe/der Witwer oder der/die hin-
terbliebene eingetragene Lebenspartner/in geheiratet 
oder eine Lebenspartnerschaft begründet hat. 2Für das 
Wiederaufl eben der Betriebsrenten für Witwen/ Witwer 
sowie Lebenspartner/innen im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes gilt § 46 Abs. 3 SGB VI entsprechend.“

4.
Dem § 32 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) 1Ergibt sich nach § 33 Abs. 1 a ein Zuschlag zur An-
wartschaft, bildet die Summe aus der Startgutschrift 
nach § 33 Abs. 1 und dem Zuschlag die neue Startgut-
schrift; die Zusatzversorgungseinrichtung teilt dem Ver-
sicherten den Zuschlag und die sich daraus ergebende  
neue Startgutschrift im Rahmen der Jahresmitteilung 
nach § 21 mit. 2Ergibt sich nach § 33 Abs. 1 a kein Zu-
schlag, verbleibt es bei der bisherigen Startgutschrift; 
sofern in diesen Fällen eine Beanstandung nach Absatz 5 
vorliegt oder die Zusatzversorgungseinrichtung auf die 
Beanstandung der Startgutschriften verzichtet hat, teilt 
die Zusatzversorgungseinrichtung den Versicherten im 
Rahmen der Jahresmitteilung nach § 21 mit, dass es bei 
der bisherigen Startgutschrift verbleibt. 3Einer geson-
derten Mitteilung an die Versicherten bedarf es nicht. “

5.
§ 33 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt: 

  „(1 a) 1Bei Beschäftigten, deren Anwartschaft nach 
Absatz 1 (rentenferne Jahrgänge) berechnet wurde, 
wird  auch ermittelt, welche Anwartschaft sich bei ei-
ner Berechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG unter Be-
rücksichtigung folgender Maßgaben ergeben würde:

 1.  1Anstelle des Vomhundertsatzes nach § 18 Abs. 2 
Nr. 1 Satz 1 BetrAVG wird ein Unverfallbarkeits-
faktor entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG 
errechnet. 2Dieser wird ermittelt aus dem Verhält-
nis der Pfl ichtversicherungszeit vom Beginn der 
Pfl ichtversicherung bis zum 31. Dezember 2001 zu 
der Zeit vom Beginn der Pfl ichtversicherung bis 
zum Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebens-
jahr vollendet wird. 3Der sich danach ergebende 
Vomhundertsatz wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma gemeinüblich gerundet und um 7,5 Pro-
zentpunkte vermindert.

 2.  1Ist der nach Nummer 1 Satz 3 ermittelte Vom-
hundertsatz höher als der bisherige Vomhundert-
satz nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG, wird 
für die Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG 
ein individueller Brutto- und Nettoversorgungs-
satz nach § 41 Abs. 2 und 2 b VBL-Satzung a. F. 
ermittelt. 2Als gesamtversorgungsfähige Zeit wer-
den dabei berücksichtigt

  a)  die bis zum 31. Dezember 2001 erreichten 
Pfl ichtversicherungsmonate zuzüglich der Mo-
nate vom 1. Januar 2002 bis zum Ablauf des 
Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet 
wird, und

  b)  die Monate ab Vollendung des 17. Lebensjahres 
bis zum 31. Dezember 2001 abzüglich der 
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Pfl ichtversicherungsmonate bis zum 31. De-
zember 2001 zur Hälfte. 

   3Für Beschäftigte, für die der Umlagesatz des Ab-
rechnungsverbandes Ost maßgebend war und die 
nur Pfl ichtversicherungszeiten in der Zusatzver-
sorgung nach dem 31. Dezember 1996 haben, gilt 
Satz 2 Buchst. b mit der Maßgabe, dass für die 
Zeit vor dem 1. Januar 1997 höchstens 75 Monate 
zur Hälfte berücksichtigt werden. 

   4Bei Anwendung des § 41 Abs. 2 Satz 5 VBL-Sat-
zung a. F. gilt als Eintritt des Versicherungsfalls 
der Erste des Kalendermonats nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres; als gesamtversorgungsfähige 
Zeit im Sinne des § 42 Abs. 1 VBL-Satzung a. F. 
sind die Zeiten nach Satz 2 Buchst. a zu berück-
sichtigen.

  2Ist die unter Berücksichtigung der Maßgaben nach 
den Nummern 1 und 2 berechnete Anwartschaft hö-
her als die Anwartschaft nach Absatz 1, wird der Un-
terschiedsbetrag zwischen diesen beiden Anwart-
schaften ermittelt und als Zuschlag zur Anwartschaft 
nach Absatz 1 berücksichtigt. 3Der Zuschlag vermin-
dert sich um den Betrag, der bereits nach Absatz 3 a 
als zusätzliche Startgutschrift ermittelt wurde.“

b)  Dem bisherigen Wortlaut des Absatzes 7 wird die 
Satzbezeichnung „1“ vorangestellt und folgender 
Satz 2 angefügt:

  „2Auf den Zuschlag zur Anwartschaft nach Absatz 1 a 
werden für die Jahre 2001 bis 2010 keine Bonus-
punkte (§ 19) gewährt.“ 

c) Es wird folgende Protokollnotiz angefügt:

  „Protokollnotiz zu Absatz 1 und Absatz 1a:

  Zur Ermittlung der Anwartschaften nach den Absät-
zen 1 und 1 a wird bei Berechnung der Voll-Leistung 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG ausschließlich das so 
genannte Näherungsverfahren entsprechend § 18 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. f BetrAVG berücksich-
tigt.“ 

6.
§ 34 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

  „2Auf einen gesetzlichen Anspruch nach § 18 Abs. 2 
BetrAVG ist § 33 Abs. 1 a entsprechend anzuwen-
den.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

c) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

  „4Auf den Zuschlag nach Satz 2 werden für die Jahre 
2001 bis 2010 keine Bonuspunkte (§ 19) gewährt.“

7.
§ 36 a wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Satz wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

  „(2) 1Für Mutterschutzzeiten nach § 3 Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 MuSchG, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 
bis zum 31. Dezember 2011 liegen, gilt § 9 Abs. 1 
Satz 4 und 5 mit folgenden Maßgaben:

a)  1Die Mutterschutzzeiten werden auf schriftlichen An-
trag der Beschäftigten berücksichtigt. 2Geeignete 
Nachweise zum Beginn und Ende der Mutterschutz-
fristen sind vorzulegen. 3Der Antrag und die Nach-
weise sind bei der Zusatzversorgungseinrichtung ein-
zureichen, bei der die Pfl ichtversicherung während 
der Mutterschutzzeit bestanden hat.

b)  1Das für die Mutterschutzzeit anzusetzende zusatz-
versorgungspfl ichtige Entgelt wird errechnet aus dem 
durchschnittlichen kalendertäglichen zusatzversor-
gungspfl ichtigen Entgelt des Kalenderjahres, das dem 
Jahr vorangeht, in dem die Mutterschutzfrist begon-
nen hat. 2Bei der Berechnung des durchschnittlichen 
Entgelts werden Kalendermonate ohne zusatzversor-
gungspfl ichtiges Entgelt nicht berücksichtigt. 3Ist in 
diesem Zeitraum kein zusatzversorgungspfl ichtiges 
Entgelt angefallen, ist für die Berechnung das Entgelt 

zugrunde zu legen, das sich als durchschnittliches zu-
satzversorgungspfl ichtiges Entgelt im Kalenderjahr 
vor Beginn der Mutterschutzzeit ergeben hätte.

c)  Das zusatzversorgungspfl ichtige Entgelt nach Buch-
stabe b vermindert sich um das zusatzversorgungs-
pfl ichtige Entgelt, das nach § 9 Abs. 1 in der Fassung 
des Änderungstarifvertrages Nr. 2 vom 12. März 2003 
für Kalendermonate berücksichtigt worden ist, in de-
nen das Arbeitsverhältnis ganz oder teilweise nach 
§ 6 Abs. 1 MuSchG geruht hat. 

  2Für Beschäftigte mit Mutterschutzzeiten, die in der 
Zeit vom 18. Mai 1990 bis zum 31. Dezember 2001 lie-
gen, gilt Satz 1 bei entsprechendem Antrag der Versi-
cherten bzw. der Rentenberechtigten sinngemäß für 
die Berechnung ihrer Startgutschriften. 3Am 31. De-
zember 2001 Rentenberechtigte mit Mutterschutzzei-
ten, die in der Zeit vom 18. Mai 1990 bis zum 31. De-
zember 2001 liegen, erhalten auf Antrag einen Zu-
schlag zu ihrer Besitzstandsrente, der sich ergibt, 
wenn auf der Grundlage der Entgelte gemäß Satz 1 
Buchst. b entsprechend § 8 Versorgungspunkte gutge-
schrieben würden.“ 

8.
§ 37 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgende Protokollnotiz angefügt:

 „Protokollnotiz zu Absatz 1:

  Über die Frage der Finanzierung der durch die neuen 
Startgutschriften entstehenden Mehrkosten werden 
die Tarifvertragsparteien entscheiden, wenn das der-
zeitige von den Arbeitgebern zu tragende Finanzie-
rungsvolumen (Umlage-/Sanierungsgeldsätze) bei der 
VBL (Abrechnungsverband West) nicht ausreichen 
sollte.“

b) Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Zu § 34 Abs. 1: § 34 Abs. 1 Satz 2 gilt in folgen-
der Fassung:

  „2Soweit die Startgutschrift nach § 18 Abs. 2 
BetrAVG berechnet wurde, sind § 32 Abs. 6 und § 33 
Abs. 1 a entsprechend anzuwenden.“ “

c) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

  „(6) Zu § 36 a Abs. 2: Anstelle von § 36 a Abs. 2 Sätze 
2 und 3 gilt folgender Satz 2:

  „2Für Beschäftigte mit Mutterschutzzeiten, die in der 
Zeit vom 18. Mai 1990 bis zum 31. Dezember 2001 lie-
gen, gilt Satz 1 bei entsprechendem Antrag der Versi-
cherten bzw. Rentenberechtigten sinngemäß für die 
Berechnung ihrer bis zum 31. Dezember 2001 erwor-
benen Anwartschaften.“ “ 

§ 2
Inkrafttreten

1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2001 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten 

a)  § 1 Nummern 1, 7 und 8 Buchstabe c am 1. Januar 
2012 und

b)  § 1 Nummern 2 und 3 mit Wirkung vom 1. Januar 
2005

in Kraft. 

– MBl. NRW. 2011 S. 350

203308 
Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung

für die Beschäftigten 
des Bundes und der Länder

(TV-EntgeltU-B/L)
vom 25. Mai 2011

Bek. d. Finanzministeriums – B 6120 – 1 –IV 
v. 25. 8. 2011 

Den nachstehenden Tarifvertrag gebe ich bekannt:
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Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung
für die Beschäftigten 

des Bundes und der Länder
(TV-EntgeltU-B/L)
vom 25. Mai 2011

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

………1

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

Präambel
1Die Bundesrepublik Deutschland und zahlreiche Bun-
desländer führen seit über 60 Jahren die Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder (VBL) als gemeinsame 
Anstalt des öffentlichen Rechts fort. 2Bei der VBL wird 
dementsprechend die betriebliche Altersversorgung der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und 
der Mehrzahl der in der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder zusammengeschlossenen Länder durchgeführt. 
3In Anbetracht dessen schließen die Bundesrepublik 
Deutschland und die Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der diesen Tarifvertrag gemeinsam.

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie Auszubildende (Beschäftigte), die un-
ter den Geltungsbereich des

a)  Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
oder des Tarifvertrages für Auszubildende des öffent-
lichen Dienstes (TVAöD) bzw. des

b)  Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L), des Tarifvertrages für Auszubildende der 
Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (TVA-L BBiG) oder des Tarifvertrages 
für Auszubildende der Länder in Pfl egeberufen (TVA-
L Pfl ege)

fallen.

§ 2
Grundsatz der Entgeltumwandlung

Dieser Tarifvertrag regelt die Grundsätze zur Umwand-
lung tarifvertraglicher Entgeltbestandteile zum Zwecke 
der betrieblichen Altersversorgung.

Protokollerklärung:
Der Klammerzusatz „(einschließlich des Ausschlusses 
der Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage 
nach 1.3)“ in § 40 Abs. 4 des Tarifvertrages Altersversor-
gung fi ndet keine Anwendung mehr.

§ 3
Anspruchsvoraussetzungen

(1) Beschäftigte haben Anspruch darauf, dass künftige 
Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung für ihre 
betriebliche Altersversorgung verwendet werden.

(2) 1Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird 
begrenzt auf jährlich bis zu 4 v. H. der jeweiligen Bei-

1  
Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
- Bundesvorstand -,
diese zugleich handelnd für
- Gewerkschaft der Polizei,
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit der dbb tarifunion.

tragsbemessungsgrenze (West) in der allgemeinen Ren-
tenversicherung zuzüglich 1.800 Euro. 2Im beiderseitigen 
Einvernehmen kann in der Entgeltumwandlungsverein-
barung (§ 5 Abs. 2) vereinbart werden, dass ein über den 
Höchstbetrag nach Satz 1 hinausgehender Betrag des 
Entgelts umgewandelt wird.

(3) Der umzuwandelnde Entgeltbetrag für ein Jahr muss 
mindestens 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB 
IV erreichen.

§ 4
Umwandelbare Entgeltbestandteile

(1) Beschäftigte können nur künftige Entgeltansprüche 
umwandeln. 

(2) Umwandelbar sind künftige Ansprüche auf die Jah-
ressonderzahlung sowie auf monatliche Entgeltbestand-
teile. 

(3) Vermögenswirksame Leistungen können nicht umge-
wandelt werden. 

§ 5
Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs 

(1) Beschäftigte müssen den Anspruch auf Entgeltum-
wandlung rechtzeitig gegenüber dem Arbeitgeber 
schriftlich geltend machen.

(2) Für die Entgeltumwandlung schließen die/der Be-
schäftigte und der Arbeitgeber eine schriftliche Verein-
barung (Entgeltumwandlungsvereinbarung).

(3) 1Die Umwandlung monatlicher Entgeltbestandteile 
hat mindestens für den Zeitraum eines Jahres zu erfol-
gen. 2In begründeten Einzelfällen ist ein kürzerer Zeit-
raum zulässig. 3Der Arbeitgeber kann bei Umwandlung 
monatlicher Entgeltbestandteile verlangen, dass für den 
Zeitraum eines Jahres gleich bleibende monatliche Be-
träge umgewandelt werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Änderung beste-
hender Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung ent-
sprechend.

§ 6
Durchführungsweg

1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des 
Betriebsrentengesetzes. 2Die Entgeltumwandlung ist bei 
der VBL durchzuführen; dies gilt nicht für die Beschäf-
tigten des Saarlandes und der Freien und Hansestadt 
Hamburg.

Protokollerklärung:
Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass 
die Durchführung der Entgeltumwandlung ausschließ-
lich bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-
der erfolgt, die seit jeher für die betriebliche Altersver-
sorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 
Bund und Ländern zuständig ist. Lediglich im Saarland 
und in der Freien und Hansestadt Hamburg wird die be-
triebliche Altersversorgung nicht über die VBL durchge-
führt; dort gelten für den Durchführungsweg deshalb 
ausschließlich die Vorschriften des Betriebsrentengeset-
zes.

§ 7
Inkrafttreten

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2011 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende eines Kalendervierteljahres, frühestens 
zum 31. Dezember 2011, schriftlich gekündigt werden.

(3) Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages tritt der Ta-
rifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten 
der Länder vom 12. Oktober 2006 (TV-EntgeltU-L) au-
ßer Kraft.

(4) Die Rechtswirksamkeit von bereits vor Inkrafttreten 
dieses Tarifvertrages abgeschlossenen Entgeltumwand-
lungsvereinbarungen bleibt unberührt, ebenso die Mög-
lichkeit nachträglicher Änderungen entsprechend § 5 
TV-EntgeltU-L.

– MBl. NRW. 2011 S. 351
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203308 
Tarifvertrag 

zur Entgeltumwandlung 
für die Beschäftigten der Länder 

(TV-EntgeltU-L).
vom 12. 10. 2006

RdErl. des Finanzministeriums B 6120 – 1 IV 
vom 25. 8. 2011

Der Gem. RdErl. des Finanzministeriums und des Innen-
ministeriums vom 8. 11. 2006 (MBl. NRW. S.750) wird 
aufgehoben.

– MBl. NRW. 2011 S. 353

2180
Verbot von Vereinen
Unanfechtbarkeit des

Verbots des Vereins „Die Helfenden“ in Rees
Bek. des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

43.7 – 57.07.12
v. 1. 9. 2011

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erließ durch Bekanntmachung 
am 27. 5. 2011 (BAnz. Nr. 100 S. 2433, MBI. NRW. S. 222) 
gemäß § 3 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes zur Regelung des 
öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) vom 5. August 
1964 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3198) 
folgende

Verfügung

1.  Der Zweck und die Tätigkeit des Vereins „Die Hel-
fenden e.V.“ laufen den Strafgesetzen zuwider.

2.  Der Verein „Die Helfenden e.V.“ ist verboten. Er wird 
aufgelöst.

3.  Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins „Die Hel-
fenden e.V.“ für die Dauer der Vollziehbarkeit des 
Verbots öffentlich, in einer Versammlung oder in 
Schriften, Ton- und Bildträgern, Abbildungen oder 
Darstellungen, die verbreitet werden können oder zur 
Verbreitung bestimmt sind, zu verwenden.

4.  Es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Vereini-
gung „Die Helfenden e.V.“ zu bilden, oder bestehende 
Organisationen als Ersatzorganisationen fortzufüh-
ren.

5.  Das Vermögen des Vereins „Die Helfenden e.V.“ wird 
beschlagnahmt und zugunsten des Landes Nordrhein-
Westfalen eingezogen. Sachen Dritter werden be-
schlagnahmt und eingezogen, soweit der Berechtigte 
durch Überlassung der Sachen an den Verein „Die 
Helfenden e.V.“ dessen strafrechtswidrige Zwecke 
und Tätigkeiten vorsätzlich gefördert hat oder die 
Sachen zur Förderung dieser Zwecke und Tätigkeiten 
bestimmt sind.

6.  Forderungen Dritter gegen den Verein „Die Helfen-
den e.V.“ werden beschlagnahmt und zugunsten des 
Landes Nordrhein-Westfalen eingezogen, soweit sie 
begründet wurden, um Vermögenswerte des Vereins 
„Die Helfenden e.V.“ dem behördlichen Zugriff zu 
entziehen oder den Wert des Vereins „Die Helfenden 
e.V.“ zu mindern. Hat der Gläubiger eine solche For-
derung durch Abtretung erworben, wird sie eingezo-
gen, soweit der Gläubiger die Eigenschaft der Forde-
rung als Kollaborationsforderung oder Umgehungs-
forderung im Zeitpunkt ihres Erwerbs kannte.

7.  Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird an-
geordnet; dies gilt nicht für die Einziehung des Ver-
mögens.

Die vorstehende Verfügung ist unanfechtbar geworden. 
Die Verfügung wird daher gemäß § 7 Absatz 1 Vereins-
gesetz nochmals bekannt gemacht.

Gläubigeraufruf

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden nunmehr 
aufgefordert, gemäß § 15 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Vereins-
rechts.

–  ihre Forderungen bis zum Ablauf des 10. 10. 2011 
schriftlich unter Angabe des Betrages und des Grun-
des bei der auffordernden Behörde anzumelden,

–  ein im Falle des Konkurses beanspruchtes Vorrecht 
anzugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vor-
zeitige Befriedigung nach § 16 Abs. 1 ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum 10. 10. 2011 nicht angemeldet werden, nach § 13 Ab-
satz 1 des Vereinsgesetzes erlöschen.

– MBl. NRW. 2011 S. 353

316
Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über das 

Schiedsamt in den Gemeinden
des Landes Nordrhein-Westfalen (W SchAG)
Gem. RdErl. d. Justizministeriums – 3180 – 11.20 -

u. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– 3 – 32 – 44.04107 – 6672104 (2) –

v. 3. 8. 2011 

I.
Der Gem. RdErI. d. Justizministeriums u. d. Innenminis-
teriums vom 21. Juni 1993 ((MBl. NRW. S. 1448/JMBl. 
NRW. S. 158), zuletzt geändert durch den Gem. RdErl. d. 
Justizministeriums u. d. Innenministeriums vom 12. Feb-
ruar 2007 (MBl. NRW. S. 173/ JMBl. NRW. S. 86), wird 
wie folgt geändert:

1.
In der VV 2.1 zu § 13 werden in Satz 2 die Wörter „§§ 10, 
11 Gütestellen- und Schlichtungsgesetz – GüSchIG 
NRW“ durch die Wörter „§§ 53, 54 Justizgesetz NRW“ 
ersetzt.

2.
In der VV 1 zu § 17 wird in Satz 2 der Klammerzusatz 
„(§ 10 Gütestellen- und Schlichtungsgesetz – GüSchIG 
NRW)“ durch den Klammerzusatz „(§ 53 Justizgesetz 
NRW)“ ersetzt.

3.
In der VV 2.1.5 zu § 29 wird der Klammerzusatz „(§ 13 
Gütestellen- und Schlichtungsgesetz – GüSchIG NRW)“ 
durch den Klammerzusatz „(§ 56 Justizgesetz NRW)“ er-
setzt.

4.
In der VV 1 zu § 29 a wird der Klammerzusatz „(§ 13 Gü-
testellen- und Schlichtungsgesetz – GüSchIG NRW)“ 
durch den Klammerzusatz „(§ 56 Justizgesetz NRW)“ er-
setzt.

5.
Anlage 1 zur W SchAG NRW (Jahresbericht, VV 5.1 zu 
§ 7) wird wie aus Anlage 1 ersichtlich gefasst.

6.
Anlage 2 zur W SchAG NRW (Übersicht, W 5.2 zu § 7} 
wird wie aus Anlage 2 er-sichtlich gefasst.

II.
Inkrafttreten

Die Änderungen der Verwaltungsvorschriften treten zum 
1. Januar 2012 in Kraft.
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Anlage 1 zur VV SchAG 
(Jahresbericht, VV 5.1 zu § 7) 

Jahresbericht 20 .... 

über die Tätigkeit des Schiedsamtes ...................................................................................................... 
in ........................................................... Amtsgerichtsbezirk .................................................................. 

A. Bürgerliche
Rechts- 
streitigkeiten

1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlung _______________________ 
2. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschienen sind ________________ 
3. Zahl der durch Vergleich erledigten Fälle ___________________________ 
4. Zahl der Fälle, in denen eine Partei nicht erschienen ist ________________ 
5. Zahl der Fälle, in denen eine Erfolglosigkeitsbescheinigung erteilt worden ist, 
    weil binnen einer Frist von drei Monaten seit Antragstellung das Schlichtungs-
    verfahren nicht durchgeführt wurde (§ 29 a Abs. 1 Buchst. c) ________ 
6. Zahl der Fälle, in denen der Streit formlos, d.h. ohne Einleitung eines 
    Schiedsverfahrens, beigelegt wurde* ________________________________ 

B. Strafsachen 1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlung _______________________ 
2. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien erschienen sind ________________ 
3. Zahl der durch Vergleich erledigten Fälle ____________________________ 
4. Zahl der Personen, gegen die Ordnungsgeld auf Grund des § 39 SchAG 
    NRW festgesetzt worden ist ______________________________________ 
5. Zahl der Fälle, in denen der Streit formlos, d.h. ohne Einleitung eines  
    Schiedsverfahrens, beigelegt wurde* ________________________________ 

C. Summen
der
Gebühren 
(ohne 
Auslagen), 
die 

1. den Gemeinden zugeflossen sind  ________ Euro ________Cent 
2. dem Schiedsamt verblieben sind  ________ Euro ________Cent 

*  Fälle, in denen die Stellung eines Antrags aufgrund des zwischen Bürger und Schiedsperson geführten Gesprächs über den 
Streit unterbleibt („Tür- und Angelfälle“) oder in denen die Schiedsperson ein Gespräch zwischen den Streitparteien vermittelt, 
ohne dass ein förmlicher Schlichtungsantrag gestellt wurde.
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II.
Ministerpräsidentin

Berufskonsularische Vertretung 
der Republik Serbien

in Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.13 – 2/11 

v. 30. 8. 2011

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Republik Serbien in Düssel-
dorf ernannten Herrn Nebojša Košutić am 26. August 
2011 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der Kon-
sularbezirk umfasst das Land Nordrhein-Westfalen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Vlado Ljubo-
jevic, am 

13. August 2007 erteilte Exequatur ist erloschen.

– MBl. NRW. 2011 S. 356

Berufskonsularische Vertretung 
der Hellenischen Republik

in Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 01.50 – 1/11 

v. 5. 9. 2011

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Hellenischen Republik in Düs-
seldorf ernannten Herrn Nicolas Plexidas am 5. Septem-
ber 2011 das Exequatur als Generalkonsul erteilt. Der 
Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-Westfalen.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Prodromos N. 
Markoulakis, am 18. September 2007 erteilte Exequatur 
ist erloschen.

– MBl. NRW. 2011 S. 356

Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 24. 9. 2008 

zugunsten der Veolia Umweltservice Dual GmbH, 
Hammerbrook Str. 69, 20097 Hamburg

Bek. d. Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

v. 14. 6. 2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Teil A. Ziff. II. 
12 des Feststellungsbescheides des Ministeriums für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein – Westfalen vom 24. 9. 2008 (MBl. NRW. 
S. 539) wie folgt geändert:

1.
Zur Sicherstellung  der Pfl ichten der Systembetreiber 
gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 (VerpackV) ist eine Sicherheits-
leistung in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürg-
schaft einer deutschen Sparkasse oder Großbank auf 
erste Anforderung unwiderrufl ich und unbefristet zu er-
bringen. Die Bürgschaft hat zu Gunsten des Landes 
Nordrhein – Westfalen, vertreten durch das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, als Gläubi-
ger zu erfolgen. Die Bankbürgschaft ist im Original bei 
dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 

Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2.
Die Veolia Umweltservice Dual GmbH hat die Kosten 
des Verfahrens zu tragen. Der Kostenbescheid ergeht 
durch gesonderten Bescheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 356

Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 1. 8. 2007 

zugunsten der Vfw GmbH, Max-Planck-Str. 42, 
50858 Köln

Bek. d. Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

v. 14. 6. 2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Teil A. Ziff. II. 
Nummer 12 des Feststellungsbescheides des Ministeri-
ums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des 
Landes Nordrhein – Westfalen vom 1. 8. 2007 (MBl. NRW. 
S. 563) wie folgt geändert:

1.
Zur Sicherstellung  der Pfl ichten der Systembetreiber gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 (VerpackV) ist eine Sicherheitsleistung in 
Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft einer 
deutschen Sparkasse oder Großbank auf erste Anforderung 
unwiderrufl ich und unbefristet zu erbringen. Die Bürg-
schaft hat zu Gunsten des Landes Nordrhein – Westfalen, 
vertreten durch das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz, als Gläubiger zu erfolgen. Die Bank-
bürgschaft ist im Original bei dem Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 
Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2. 
Die Vfw GmbH hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
Der Kostenbescheid ergeht durch gesonderten Bescheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 356

Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 20. 12. 2007 

zugunsten der Redual GmbH & Co. KG, Korn-
markt 34, 35745 Herborn

Bek. d. Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz

v. 14. 6. 2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Teil A. Ziff. II. 
12 des Feststellungsbescheides des Ministeriums für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein – Westfalen vom 20. 12. 2007 (MBl. NRW. 
2008, S. 7) wie folgt geändert:

1. 
Zur Sicherstellung  der Pfl ichten der Systembetreiber gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 (VerpackV) ist eine Sicherheitsleistung in 
Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft einer 
deutschen Sparkasse oder Großbank auf erste Anforderung 
unwiderrufl ich und unbefristet zu erbringen. Die Bürg-
schaft hat zu Gunsten des Landes Nordrhein – Westfalen, 
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vertreten durch das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz, als Gläubiger zu erfolgen. Die Bank-
bürgschaft ist im Original bei dem Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 
Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2.
Die Redual GmbH & Co. KG  hat die Kosten des Verfah-
rens zu tragen. Der Kostenbescheid ergeht durch geson-
derten Bescheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 356

Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 29. 9. 2005 

zugunsten der Interseroh Dienstleistungs GmbH, 
Stollwerckstr. 29, 51149 Köln
Bek. d. Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

v. 14. 6. 2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Ziff. II. Num-
mer 9 des Feststellungsbescheides des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein – Westfalen vom 29. 9. 2005 (MBl. NRW. 
S. 1170) wie folgt geändert:

1.
Zur Sicherstellung der Pfl ichten der Systembetreiber 
gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 

(VerpackV) ist eine Sicherheitsleistung in Form einer 
selbstschuldnerischen 

Bankbürgschaft einer deutschen Sparkasse oder Groß-
bank auf erste Anforderung unwiderrufl ich und unbe-
fristet zu erbringen. Die Bürgschaft hat zu Gunsten des 
Landes Nordrhein – Westfalen, vertreten durch das Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, als 
Gläubiger zu erfolgen. Die Bankbürgschaft ist im Origi-
nal bei dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 
Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2.
Die Interseroh Dienstleistungs GmbH hat die Kosten des 
Verfahrens zu tragen. Der Kostenbescheid ergeht durch 
gesonderten Bescheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 357

Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 7. 11. 2007 

zugunsten der EKO-Punkt GmbH, 
Brunnen Str. 138, 44536 Lünen

Bek. d. Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

v. 14. 6. 2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Teil A. Ziff. II. 
12 des Feststellungsbescheides des Ministeriums für Um-

welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein – Westfalen vom 25. 6. 2007 (MBl. NRW. 
S. 428) wie folgt geändert:

1.
Zur Sicherstellung der Pfl ichten der Systembetreiber 
gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 (VerpackV) ist eine Sicherheits-
leistung in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürg-
schaft einer deutschen Sparkasse oder Großbank auf 
erste Anforderung unwiderrufl ich und unbefristet zu er-
bringen. Die Bürgschaft hat zu Gunsten des Landes 
Nordrhein – Westfalen, vertreten durch das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, als Gläubi-
ger zu erfolgen. Die Bankbürgschaft ist im Original bei 
dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 
Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2.
Die EKO – Punkt GmbH hat die Kosten des Verfahrens 
zu tragen. Der Kostenbescheid ergeht durch gesonderten 
Bescheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 357

Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 15. 5. 2006 

zugunsten der Landbell AG 
für Rückhol-Systeme, Rheinstr. 4 L, 55116 Mainz

Bek. d. Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

v. 14.6.2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Teil A. Ziff. II. 11 
des Feststellungsbescheides des Ministeriums für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein – Westfalen vom 15. 5. 2006 (MBl. NRW. 
S. 314) wie folgt geändert:

1.
Zur Sicherstellung  der Pfl ichten der Systembetreiber 
gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 (VerpackV) ist eine Sicherheits-
leistung in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürg-
schaft einer deutschen Sparkasse oder Großbank auf 
erste Anforderung unwiderrufl ich und unbefristet zu er-
bringen. Die Bürgschaft hat zu Gunsten des Landes 
Nordrhein – Westfalen, vertreten durch das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, als Gläubi-
ger zu erfolgen. Die Bankbürgschaft ist im Original bei 
dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 
Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2.
Die Landbell AG hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen. Der Kostenbescheid ergeht durch gesonderten Be-
scheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 357
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Feststellung 
gem. § 6 Abs. 5 Verpackungsverordnung;

Erster Änderungsbescheid 
zum Feststellungsbescheid vom 20. 12. 2007 

zugunsten der Zentek GmbH & Co. KG, 
Ettore-Bugatti-Str. 6 – 11, 51149 Köln

Bek. d. Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz

v. 14. 6. 2011

Auf Grund des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 3 Verpa-
ckungsverordnung (VerpackV), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. April 2009 wird  Teil A. Ziff. II. 
12 des Feststellungsbescheides des Ministeriums für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes 
Nordrhein – Westfalen vom 20. 12. 2007 (MBl. NRW. 2008 
S. 6) wie folgt geändert:

1. 
Zur Sicherstellung der Pfl ichten der Systembetreiber 
gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 (VerpackV) ist eine Sicherheits-

leistung in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürg-
schaft einer deutschen Sparkasse oder Großbank auf 
erste Anforderung unwiderrufl ich und unbefristet zu er-
bringen. Die Bürgschaft hat zu Gunsten des Landes 
Nordrhein – Westfalen, vertreten durch das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, als Gläubi-
ger zu erfolgen. Die Bankbürgschaft ist im Original bei 
dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz zu hinterlegen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird jährlich an den 
erreichten Marktanteil des Systembetreibers auf der 
Grundlage der Mengenstromnachweise  angepasst. Die 
Rückgabe der Bankbürgschaft erfolgt Zug um Zug gegen 
Hinterlegung der neuen Bürgschaftsurkunde. 

2.
Die Zentek GmbH & Co. KG hat die Kosten des Verfah-
rens zu tragen. Der Kostenbescheid ergeht durch geson-
derten Bescheid.

– MBl. NRW. 2011 S. 358
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